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Präambel 
Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen Informations- und 

Kommunikationstechnik (Schul-Computer, Schul-iPads, WLAN mit eigenen Endgeräten) durch 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts, der Gremienarbeit sowie von 

Arbeitsgemeinschaften und weiteren schulischen Angeboten und Veranstaltungen außerhalb des 

Unterrichts. Sie gilt nicht für die rechnergestützte Schulverwaltung.  

Das Rhein-Gymnasium Sinzig gibt sich für den Umgang mit diesen Medien die folgende 

Nutzungsordnung. Die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik der Schule ist nur unter 

Einhaltung dieser Nutzungsordnung zulässig, sie ist Bestandteil der Hausordnung.  

1. Allgemeine Nutzungsregeln  
Die Nutzung moderner Kommunikationstechnik ermöglicht einen weitreichenden und schnellen 

Informationsaustausch. Die Nutzung dieser Technik wird daher immer in Respekt und Wertschätzung der 

Mitmenschen und der Achtung gesetzlicher Regelungen und dem materiellen und geistigen Eigentum 

anderer vollzogen. Alle Nutzerinnen und Nutzer achten auf den sorgfältigen und 

verantwortungsbewussten Umgang mit der schulischen Computerausstattung.  

2. Nutzungsregeln innerhalb des Unterrichts  
Eine Nutzung des schulischen Netzwerks und des Internets (auch WLAN mit eigenen Endgeräten) ist im 

Unterricht nur für schulische Zwecke gestattet. Die private Nutzung der schulischen 

Computerausstattung und des Schulnetzwerkes ist nicht gestattet.  

Das Schulnetz darf nicht zur Verbreitung von Informationen verwendet werden, die dem Ansehen der 

Schule Schaden zufügen könnten. Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, 

Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornografische, 

gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu speichern oder zu versenden.  

Bei der Internetnutzung ist auf einen sorgsamen Umgang mit den eigenen Daten sowie den Daten 

anderer zu achten. Die Veröffentlichung von Fotos und sonstigen personenbezogenen Daten im Internet 

ist nur gestattet mit der Einwilligung der Betroffenen (bei Minderjährigkeit der Erziehungsberechtigten). 

Diskriminierungen, persönliche Angriffe, Unterstellungen und Verleumdungen sind untersagt und 



können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung und sonstigen schulordnungsrechtlichen 

Maßnahmen auch zu einer zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung führen.  

Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet versandt, geschieht das 

unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen.  

Die schulische Computerausstattung darf nicht dazu genutzt werden, Vertragsverhältnisse einzugehen 

oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen. Das Ausfüllen von Onlineformularen ist ohne 

ausdrückliche Aufforderung der aufsichtführenden Lehrperson untersagt. Die Schule und ihre 

Nutzerinnen und Nutzer sind berechtigt, die vorhandene Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. 

Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder Veräußerung sind nicht gestattet.  

3. Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichtes  
Außerhalb des Unterrichts bzw. der AGs kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein 

Nutzungsrecht gewährt werden. Die private Nutzung des World Wide Web ist insoweit nicht gestattet.  

Als privat im Sinne dieser Nutzungsordnung ist jegliche Nutzung anzusehen, die nicht im Zusammenhang 

mit schulischen Belangen steht. Insbesondere der Besuch von Chatrooms sowie das Aufrufen von Seiten 

sozialer online-Netzwerke und der Besuch einschlägiger Auktionsseiten wie z.B. "ebay" sind untersagt.  

Die Schule stellt eine weisungsberechtigte Aufsicht sicher.  

4. Kontrolle der Schulnetznutzung  
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, die Einhaltung dieser Nutzungsordnung 

durch die stichprobenhafte Auswertung von Protokolldaten zu kontrollieren. Eine solche Auswertung 

kann auch dann erfolgen, wenn der Verdacht eines Verstoßes gegen diese Nutzungsordnung besteht. In 

diesem Fall ist die Schulleitung unverzüglich zu unterrichten und der/die schulische/r 

Datenschutzbeauftragte/r hinzuzuziehen.  

Bei der Nutzung des Schulnetzes werden systemseitig protokolliert (auch bei WLAN-Nutzung mit eigenen 

Endgeräten):  

• die IP-Adresse des Rechners, von dem aus auf das Internet zugegriffen wird  

• Datum und Uhrzeit des Internetzugriffs  

• die URL der aufgerufenen Seite 

Bei der E-Mail-Kommunikation werden systemseitig protokolliert (auch bei WLAN-Nutzung mit eigenen 

Endgeräten):  

• die IP-Adresse 

• die Mail-Adresse des Empfängers 

• Datum und Uhrzeit 

• Datenmenge 

Die Daten der Protokolldaten werden spätestens zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies 

gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines Verstoßes gegen diese Nutzungsordnung begründen. Alle 

auf den Arbeitsstationen und im Schulnetz befindlichen Daten (einschließlich persönlicher Daten) 

unterliegen dem Zugriff der Systemadministratoren.  

Bei der pädagogischen Arbeit in den PC-Räumen kann eine Kontrolle auch dadurch erfolgen, dass die 

Vorgänge an Schülerrechnern am Zentralbildschirm der aufsichtführenden Lehrkraft durch 

entsprechende Einrichtungen sichtbar gemacht werden. Es hat eine vorherige Unterrichtung der 

Schülerinnen und Schüler darüber zu erfolgen (siehe Anlage). Die den Lehrkräften zur Verfügung 

stehenden PCs sind so zu konfigurieren, dass die Aufschaltfunktion nur bei den jeweils im gleichen Raum 

befindlichen Schülerrechnern anwendbar ist. 



5. Technisch-organisatorischer Datenschutz  
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie das 

Verändern von Zugriffsrechten und das Kopieren von Programmen sind grundsätzlich untersagt. 

Fremdgeräte (z.B. Peripheriegeräte wie externe Laufwerke, USB-Speicher, Scanner und Digitalkameras) 

dürfen nur mit Zustimmung des Anwendungsbetreuers oder des Systemadministrators an Computer 

oder an das Netzwerk angeschlossen werden.  

Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (z.B. Videos) aus dem 

Internet ist zu vermeiden.  

6. Schutz der Geräte  
Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder 

Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu melden. Wer grob 

fahrlässig oder vorsätzlich Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. Die Tastaturen sind durch Schmutz 

und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Der Verzehr von Speisen und Getränken in PC-Räumen ist durch 

die Hausordnung geregelt. In Ergänzung zu der Hausordnung gilt: der Verzehr von Speisen und 

Getränken ist an Computern und iPads verboten. 

7. IServ & Schulcampus RLP 
Diese Nutzungsordnung basiert unter anderem auf den Nutzungsbedingungen der beiden am RGS 

eingesetzten Lehr-Lernsysteme IServ und Schulcampus RLP. Jeder Nutzer ist verpflichtet, sich über die 

Nutzungsordnungen der beiden genannten Systeme zu informieren und sich an diese zu halten. Beide 

Ordnungen stehen auf der Website des Rhein-Gymnasiums zum Download zur Verfügung.  

Anlage  
Am ___________ wurde ich (Schülerin/Schüler des RGS) in die Nutzungsordnung des Rhein-Gymnasiums 

Sinzig zur Nutzung der Schulcomputer, der iPads und des Schulnetzes (auch via WLAN mit eigenen 

Endgeräten) eingewiesen. Mir ist bekannt, dass ich diese Nutzungsordnung jederzeit auf der Schul-

Website aufrufen kann.  

Mir ist bekannt, dass ich die Schulcomputer und das Schulnetz (auch WLAN mit eigenen Endgeräten) nur 

für schulische Zwecke nutzen darf und dass die Einhaltung dieser Nutzungsordnung zumindest 

stichprobenweise kontrolliert wird.  

Ich wurde davon unterrichtet, dass eine Kontrolle der Schul-PC-Nutzung auch dadurch erfolgen kann, 

dass sich die aufsichtführende Lehrkraft auf den von mir genutzten Schulrechner aufschaltet.  

 

_________________________________            _________________________________ 

Name des Schülers / der Schülerin             Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

Ich habe von der Nutzungsordnung sowie der Einwilligung meiner Tochter / meines Sohnes Kenntnis 

genommen. 

 

_________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 


